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1. Amtlicher Teil

1.1. Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Neuhaus am Rennweg

Durch Rechtsvorschrift angeordnete öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachungen der Stadt 
Neuhaus am Rennweg werden gemäß § 27a Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) 
zusätzlich im Internet auf der Internetseite der Stadt Neuhaus am Rennweg unter

www.neuhaus-am-rennweg.de
zugänglich gemacht.

1. Satzung

zur Änderung der Satzung der Stadt Neuhaus 
am Rennweg über eine Veränderungssperre 

innerhalb des Geltungsbereiches des künftigen 
Bebauungsplanes für das „Dörfliche Wohngebiet 

Steynerne Heyde“ im Ortsteil Steinheid  
vom 17. Mai 2024

Auf Grund der §§ 14 ff. Baugesetzbuch in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I, 
S. 394), sowie der Thüringer Kommunalordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. März 2024 (GVBl. S. 127), er-
lässt die Stadt Neuhaus am Rennweg nachfolgende 1. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt Neuhaus am Rennweg 
über eine Veränderungssperre innerhalb des Geltungsbereiches 
des künftigen Bebauungsplanes für das „Dörfliche Wohngebiet 
Steynerne Heyde“ im Ortsteil Steinheid:

Artikel 1
Änderungen

Die Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Neuhaus am 
Rennweg über eine Veränderungssperre innerhalb des Gel-
tungsbereiches des künftigen Bebauungsplanes für das „Dörfli-
che Wohngebiet Steynerne Heyde“ im Ortsteil Steinheid vom 24. 
Mai 2022 (Amtsblatt der Stadt Neuhaus am Rennweg und der 
Gemeinde Goldisthal Nr. 6/2022 vom 20. Juni 2022, S. 3) wird 
wie folgt geändert:

§ 4 - Geltungsdauer - erhält folgende Fassung:

Diese Veränderungssperre gilt zunächst für zwei Jahre und tritt 
mit Ablauf der erstmaligen einjährigen Verlängerung am 20. Juni 
2025 außer Kraft.
Wenn besondere Umstände es erfordern, kann die Stadt Neu-
haus am Rennweg durch eine Änderungssatzung zu dieser Sat-
zung die Frist bis zu einem weiteren Jahr nochmals verlängern.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Neuhaus am Rennweg, den 17. Mai 2024
Scheler
Bürgermeister

Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Erlass der 1. 
Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Neuhaus am 
Rennweg über eine Veränderungssperre innerhalb des Gel-
tungsbereiches des künftigen Bebauungsplanes für das 
„Dörfliche Wohngebiet Steynerne Heyde“ im Ortsteil Stein-
heid vom 17. Mai 2024 (§ 21 Abs. 4 Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in der ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO 
erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekannt-
machung der Satzung gegenüber der Stadt Neuhaus am Rennweg, 
Marktstraße 2, 98724 Neuhaus am Rennweg unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlichgel-
tend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach Satz 1 
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Einladung

zur Versammlung der Jagdgenossen des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirks Neuhaus/ Lauscha

Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossen findet am

13.06.2024 um 17.00 Uhr

im Saal des Bürgerhauses der Stadt Neuhaus/Rwg.,
Marktstr. 2, 98724 Neuhaus am Rennweg statt.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
3. Feststellung der anwesenden und vertretenden Jagdge-

nossen und der durch diese gehaltenen Flächen anhand 
des Jagdkatasters

4. Bericht des Kassenführers
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl des Vorstandes
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Beschluss über den Reinertrag der Jagd
9. Jagdverpachtung
10. Beschluss zur Beauftragung der Jagdausübung
11. Sonstiges
12. Schlusswort

Die Versammlung der Jagdgenossen ist nicht öffentlich.
Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind alle 
Eigentümer der im gemeinschaftlichen Jagdbezirk gelegenen 
Grundstücke. Eigentümer von Grundstücken, auf denen die 
Jagd nicht ausgeübt werden darf, gehören der Jagdgenossen-
schaft nicht an.
Zur Prüfung der Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft hat 
sich jeder Jagdgenosse mit einem gültigen Personaldokument 
zu legitimieren. Jeder Jagdgenosse, der nicht selbst an der 
Versammlung teilnimmt, kann entsprechend der Satzung der 
Jagdgenossenschaft einen Vertreter durch schriftliche Voll-
macht bestimmen. Ein bevollmächtigter Vertreter darf höchs-
tens drei Jagdgenossen vertreten.
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- Name, Vorname, Anschrift des Vollmachtgebers
- Name, Vorname, Anschrift des Vollmachtnehmers
- Vertretene Fläche (Flurstücks-Nummer und Gemar-

kung)
- Erklärung des Vollmachtgebers, dass der Vollmachtneh-

mer zur Vertretung bei der Mitgliederversammlung er-
mächtigt ist

- Ort und Datum der Vollmachtserteilung

Der Bevollmächtigte hat sich ebenfalls mit einem gültigen 
Personaldokument zu legitimieren.

J. Müller-Welt
-Jagdvorsteher-

Wahlbekanntmachung
1.
Am 09. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die

Wahl zum 10. Europäischen Parlament

statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2.
Die Stadt Neuhaus am Rennweg ist in folgende sieben Wahlbe-
zirke eingeteilt:

Wahlbezirk
Nr.

Lage des Wahlraums

1 Passage am Markt, Marktstraße 3,
98724 Neuhaus am Rennweg
- barrierefrei -

2 Staatl. Gymnasium, Apelsbergstraße. 62,
98724 Neuhaus am Rennweg
- barrierefrei -

3 Kulturhaus, Eisfelder Straße 5,
98724 Neuhaus am Rennweg
- barrierefrei -

4 Gemeinde- und Vereinshaus Scheibe-Alsbach,
Am Rußtiegel 1, 98724 Neuhaus am Rennweg
- barrierefrei -

5 Feuerwehrgerätehaus Steinheid, Kieferlestraße 
86,
98724 Neuhaus am Rennweg
- barrierefrei -

6 Turnhalle der Staatlichen Regelschule Lichtetal,
Lichtetalstraße 2, 98724 Neuhaus am Rennweg
- barrierefrei -

7 Gemeinde- und Vereinshaus Piesau,
Straße des Friedens 17,
98724 Neuhaus am Rennweg
- nicht barrierefrei -

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 13. Mai 2024 bis 17. Mai 2024 zugestellt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.

Der gemeinsame Briefwahlvorstand der Stadt Neuhaus am 
Rennweg sowie der Gemeinde Goldisthal tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses am 09. Juni 2024 um 18.00 Uhr in 98724 
Neuhaus am Rennweg, Kirchweg 2, ehem. Rathaussaal - nicht 
barrierefrei - zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Stimme.Der Stimmzettel enthält jeweils 
unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und 
ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politi-
schen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 
Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der 
Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein 
ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
Kreises/der kreisfreien Stadt

oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtverwal-
tung Neuhaus am Rennweg, Einwohnermeldeamt, Marktstraße 
2, 98724 Neuhaus am Rennweg einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zu-
gleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Neuhaus am Rennweg, den 22. Mai 2024
Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg
Uwe Scheler
Bürgermeister
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1.2. Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Goldisthal

Durch Rechtsvorschrift angeordnete öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachungen der Gemeinde 
Goldisthal werden gemäß § 27a Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) zusätzlich im 
Internet auf der Internetseite der Gemeinde Goldisthal unter

www.goldisthal.de
zugänglich gemacht.

Wahlbekanntmachung
1.
Am 09. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die

Wahl zum 10. Europäischen Parlament

statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2.
Die Gemeinde Goldisthal bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum wird in

Kultur- und Vereinshaus Goldisthal,
Hauptstraße 22b, 98746 Goldisthal

eingerichtet.
Der Wahlraum ist barrierefrei.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 13. Mai 2024 bis 17. Mai 2024 zugestellt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.
Der gemeinsame Briefwahlvorstand der Stadt Neuhaus am 
Rennweg sowie der Gemeinde Goldisthal tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses am 09. Juni 2024 um 18.00 Uhr in 98724 
Neuhaus am Rennweg, Kirchweg 2, ehem. Rathaussaal - nicht 
barrierefrei - zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kenn-
wort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvor-
schlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein 
ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
Kreises/der kreisfreien Stadt

oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtverwal-
tung Neuhaus am Rennweg, Einwohnermeldeamt, Marktstraße 
2, 98724 Neuhaus am Rennweg einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zu-
gleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Goldisthal, den 22. Mai 2024
Kay Machold
Bürgermeister

1.3. Amtliche Bekanntmachungen anderer Behörden/Körperschaften

Amtsgericht Sonneberg
Az.: A UR 111/20

In dem Aufgebotsverfahren

Andreas Mader, Karl-Marx-Straße 8, 98744 Cursdorf
- Antragsteller -

erlässt das Amtsgericht Sonneberg am 26.03.2024 folgendes

Aufgebot

Herr Andreas Mader, Karl-Marx-Straße 8, 98744 Cursdorf hat 
den Antrag auf Ausschließung des Eigentümers eines Grund-
stücks bei Gericht eingereicht.

Betroffen ist das Grundstück: Amtsgericht Sonneberg, Gemar-
kung Bock und Teich, Blatt 18.

Bezeichnung: Flurstück 111/1, Gebäude- und Freifläche zu 
294 m2.

Eigentümerin laut Grundbucheintrag:
Frau Ida Häusler. geb. Ölzner
Letzter bekannter Wohnsitz der Grundstückseigentümerin: Bock 
und Teich.

Die im Grundbuch eingetragene Eigentümerin bzw. deren Erben 
wird/ werden aufgefordert, ihre Eigentümerrechte spätestens bis 
zu dem 31.07.2024 vor dem Amtsgericht Sonneberg anzumel-
den, da ansonsten ihre Ausschließung der Rechte als Eigentü-
mer/in erfolgen wird.

gez.
Seliger
Rechtspflegerin
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buntes Mitmachprogramm. Hindernisbahn, Hüpfhaus, Buttons, 
Schminken, Tattoos und Ballonmodellage warten auf viele Kin-
der zum Kindertag. Wir führen außerdem interessante Interviews 
mit Nachwuchssportlern, Vereinsvorsitzenden und Trainern. Als 
Schirmherr ist der 24-jährige Moritz Bollmann (RRV Sonneberg/
Schalkau) angefragt, mehrfacher Junioren-Weltmeister und Vi-
ze-Deutscher Meister im Rennrodeln.

Veranstaltet wird das Ganze wieder vom Kreissportbund mit 
seiner Kreissportjugend. Die Vorsitzende der Kreissportjugend 
Sonneberg, Beate Meißner erwartet zahlreiche Besucher: „Es ist 
hier die beste Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen, 
welche Sportarten zu welchen Trainingszeiten in der Region an-
geboten werden und wann ein Schnuppertraining möglich ist. Es 
mangelt vielen Vereinen an Nachwuchs. Daher lohnt sich jede 
Initiative, Kinder und Jugendliche für Sport zu begeistern und im 
besten Fall für eine Mitgliedschaft im Verein zu gewinnen. Neben 
der Nachwuchsgewinnung geht es natürlich aber auch um Wer-
bung für den eigenen Verein und den Austausch mit Gleichge-
sinnten. Außerdem können sich Interessierte nicht nur informie-
ren, sondern auch Sportgeräte spontan ausprobieren und sich 
Materialien mitnehmen“, so Meißner.
Im Rahmen des Bewegungschecks der Drittklässler wird es auch 
ein „Tag des Sports und der Gesundheitsförderung“ sein. Es gibt 
nämlich neben dem Sport auch Tipps zur Ernährung und ein ge-
sundes Büfett von einer Ernährungsberaterin. Das Gesundheits-
amt ist außerdem mit einigen Präventionsthemen vor Ort.

Die Veranstaltung wird von vielen Kooperationspartnern unter-
stützt, u.a. auch vom LSB Thüringen.

Weitere Infos unter 03675-702967 oder www.ksb-son.de.

2. Nichtamtlicher Teil

2.1. Nichtamtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Neuhaus am Rennweg

8. Kinder- und Jugendsportmeile

als „Tag des Sports und der Gesundheitsförderung“ 
am Kindertag

Bereits zum 8. Mal findet im Landkreis Sonneberg eine Kinder- 
und Jugend-Sportmeile statt. Am 1. Juni 2024 stellen sich in der 
Guts-Muths -Sporthalle und auf dem Freisportgelände unsere 
Sportvereine mit ihren verschiedenen Abteilungen von 14-17 
Uhr vor. Neben den Ständen der einzelnen Vereine gibt es ein 
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Einladung zum traditionellen Bergwiesen-
Mahdwettbewerb in Neuhaus am Rennweg
Am 22.06.2024 laden der Landschaftspflegeverband Thüringer 
Wald e.V. und der Deutsche Grünlandverband e.V. zum großen 
Bergwiesen-Mahdwettbewerb nach Neuhaus am Rennweg ein. 
Jeder, der schon immer mal mit seiner Handsense antreten woll-
te, naturschutzfachlich interessiert ist oder einfach so mal vorbei-
schauen mag, ist zu dieser kostenlosen Veranstaltung herzlich 
eingeladen!

Digital-Treff für Senioren beliebt und 
hilfreich
Seit November vergangenen Jahres bietet die AGATHE-Berate-
rin Christina Reuther einmal im Monat einen „Digital-Treff“ für Se-
niorinnen und Senioren im Bürgerhaus in Neuhaus am Rennweg 
an. Der Treff ist bei vielen ein fester Termin im Kalender. Andere 
haben erst kürzlich durch Mund zu Mund Propaganda oder aus 
dem Stadtkurier davon erfahren und freuen sich, dass es so ein 
Angebot vor Ort gibt. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, jeder 
ist willkommen und steigt auf seinem Level ein. Da es sich bei 
diesem digitalen Angebot nicht um einen Kurs handelt, ist eine 
flexible Teilnahme vorausgesetzt. Der offene Treff dient dazu, äl-
teren Menschen einen niedrigschwelligen Zugang zur digitalen 
Welt zu erleichtern, Hemmschwellen vor neuen Medien abzu-
bauen und einen vertrauten Umgang zu fördern. Durch die Treffs 
lernen die Senioren, wie sie Smartphones und Tablets effektiv im 
Alltag nutzen können, offene Fragen können geklärt werden und 
gleichzeitig verbringen sie Zeit in der Gemeinschaft.
Bei der digitalen Zusammenkunft in Neuhaus am Rennweg be-
stimmen die Senioren die Themen selbst. Zu Beginn kann jeder 
seine Fragen oder Anliegen anbringen und somit kann der Inhalt 
den individuellen Interessen und den unterschiedlichen Bedarfen 
angepasst werden. Überwiegend profitieren alle von den Fragen 
jedes einzelnen und die Teilnehmenden treten in soziale Interak-
tion. Denn neben technischen Fragen, sind auch der persönliche 
Austausch und das gemeinsame Ausprobieren wichtige Fakto-
ren ebenso wie eine lockere Lernatmosphäre.
Vergangenen Donnerstag, dem 16. Mai 2024 fand nun schon der 
7.Digital-Treff in Neuhaus am Rennweg statt. Es kommen immer 
wieder neue medieninteressierte Senioren dazu, so auch dieses 
Mal. Zum Einstieg konnten die Senioren ihr Wissen beim erraten 
von digitalen Symbolen und deren Bedeutung unter Beweis stel-
len, was bei den Treffs äußerst beliebt und hilfreich ist. Die Fra-
gen und Themenschwerpunkte waren ganz unterschiedlich und 
erstreckten sich beispielweise von der Nutzung des QR-Codes, 
über die Nutzung des Google-Sprachassistenten und Google-
Maps bis hin zu Messenger-Dienste und Koch-Apps. Nach jedem 
digitalen Angebot gehen die Senioren voller Stolz und mit mehr 
Wissen nach Hause und versuchen das neu Erlernte in ihren 
Alltag zu integrieren und auszuprobieren. Ein solcher Digital-Treff 
ist eine wertvolle Ressource für die ältere Bevölkerung und trägt 
dazu bei, ihre Lebensqualität zu verbessern.
Das digitale Angebot kann auch als Einzelangebot in der Sprech-
stunde oder im häuslichen Umfeld stattfinden.

Die nächsten Termine für den Digital-Treff in Neuhaus am Renn-
weg sind für Donnerstag, 13. Juni 2024 und 11. Juli 2024 jeweils 
von 10.00-12.00 Uhr im Bürgerhaus geplant.

Anmeldungen und Fragen bei AGATHE-Beraterin Christina 
Reuther unter 03675-871 331.
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AGATHE - älter werden in der Gemeinschaft

Als AGATHE-Beraterin bin ich Ihre Ansprechpartnerin, für alle 
Fragen, die der Alltag als älterer Mensch mit sich bringt. Die 
Beratungen sind kostenfrei und unverbindlich! Das Angebot 
richtete sich an alleinlebende Seniorinnen und Senioren ab 65 
Jahren und bietet die Möglichkeit, verschiedene Themen wie Ge-
sundheit, Vorsorge, Finanzen, Wohnen, Krisen, Einsamkeit und 
sonstige Themen und Fragen die das Älterwerden mit sich bringt, 
vertraulich anzusprechen. Ebenso erhalten Sie Unterstützung 
bei Fragen im Umgang mit dem Handy, Smartphone oder  
Tablet.
Die Gespräche können am Telefon, im häuslichen Umfeld oder in 
der Sprechstunde stattfinden.
Für Terminvereinbarungen und sonstigen Fragen oder Anliegen 
können Sie sich gerne unter 03675-871 331 an mich wenden.

Sprechzeiten für Seniorinnen und Senioren im Mai:

Donnerstag, 6. Juni 2024 14-16 Uhr
Donnerstag, 13. Juni 2024 13-15 Uhr

Sie finden mich im Bürgerhaus, Marktstr. 2,
1. Etage Zimmer 1.09

Gerne können Sie zu den angegebenen Zeiten
vorbeikommen oder vorab einen Termin unter

Tel. 03675-871 331 vereinbaren.

Offener Seniorentreff

Donnerstag, 27. Juni 2024 um 14.30 Uhr
Passage am Markt

Der Treff bietet die optimale Gelegenheit sich unter-
einander auszutauschen, neue und alte Bekannte zu 
treffen und ein paar schöne Stunden in Gesellschaft 

zu verbringen.

Anmeldung bei AGATHE Beraterin Christina Reuther
unter Tel. 03675-871 331
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Waldbad Bernhardsthal
Das Waldbad Bernhardsthal ist voraussichtlich vom 24. Juni 
2024 bis 31. August 2024 bei schönem Wetter täglich von 11:00 
bis 19:00 Uhr geöffnet.

Der Eintritt beträgt:
2,00 € für Erwachsene;
1,00 € für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre und sonstige Be-
günstigte;
Ab 17:00 Uhr gilt der halbe Preis.

Es handelt sich um ein Naturbecken mit einem abgegrenzten 
Nichtschwimmerbereich und einer großen Liegewiese.

Eine Bewirtschaftung ist vorhanden, es gibt Getränke, Eis und Imbiss.

Es gibt einen Volleyballplatz, Spielplatz mit Spielgeräten und 
eine begehbare Wasserkugel.

Außenduschen, Umkleidekabinen und Toiletten sind vorhanden.

Es gibt keine verschließbaren Spinde, deshalb Wertsachen lie-
ber zu Hause lassen.

Das Waldbad Bernhardsthal liegt direkt an der B 281 ca. 300 
m vor dem Ortseingang Neuhaus am Rennweg aus Rich-
tung Eisfeld kommend, die Bushaltestelle der Linie 501 der 
OVG Sonneberg befindet sich direkt vor dem Eingang des 
Waldbades. In ca. 100 m Entfernung gibt es einen großen 
Parkplatz für PKW, LKW und Busse. Bitte also nicht in den 
Bushaltestellen oder vor dem Eingang parken.

Stadtbibliothek
Das Kind ist das Teuerste, was die Nation hat.

Brecht

Der 1. Juni, Internationaler Kindertag, ein Feiertag für Kin-
der. Der Kindertag geht zurück auf die Weltkonferenz für das 
Wohlergehen der Kinder im August 1925. An diesem Tag sol-
len die Bedürfnisse der Kinder in das öffentliche Bewusst-
sein rücken. Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen einen 
Anreiz für einen Besuch in der Stadtbibliothek Neuhaus ge-
ben. Bücher sind „Paradiese“ die den Kindern nicht vorent-
halten werden sollten. Dies ist das Ziel der Bibliotheken. Sie 
wollen ermuntern, eine Kultur des Lesens und Vorlesens im 
Alltag einzurichten und zu pflegen. Vorlesen bedeutet Nähe 
und Zuwendung. Je früher sich Kinder mit Büchern beschäf-
tigen, desto größer wird später der Spaß daran sein. In der 
Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg gibt es ein großes 
Angebot an Kinder- und Jugendliteratur. Wir helfen Ihnen 
gerne bei der Suche nach der geeigneten Literatur.

Literaturempfehlungen für Kinder

Kirsten Boie: Der Hoffnungsvogel

Kirsten Boie erzählt uns ein Märchen von der 
Hoffnung auf Frieden unter den Menschen.
Jabu und seine Mutter, die gute Königin, le-
ben im Glücklichen Land in der königlichen 
Kate. Wann immer es Entscheidungen zu 
treffen gilt, kommt das Volk in ihrem Garten 
zusammen. Eines Tages aber mehren sich 
Zank und Missgunst unter den Menschen: 
Der Hoffnungsvogel singt nicht mehr über 

Ab 01. Mai 2024 heißt es wieder

SPORT FREI!

Unsere Freisportanlage am Apelsberg
ist wieder geöffnet!

SEID AKTIV!
MACHT MIT BEI:

Tennis - Tischtennis
Weitsprung - Hochsprung
Kugelstoßen - Schlagball
Laufen (100 m, 200 m)

Fußball (Kleinfeld) - Handball
Basketball - Volleyball

Trampolinspringen

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Öffnungszeiten:
Ab 01. Mai 2024 bis 30. September 2024

Montag bis Freitag
16.00 bis 20.00 Uhr

Samstag und Sonntag
14.00 bis 21.00 Uhr

In den Thüringer Sommerferien
20.06.2024 bis 31.07.2024

täglich 14.00 bis 21.00 Uhr

Benutzungs- und Entgeltordnung -
siehe Aushang auf der Anlage!

Montag von 13.00 bis 19.00 Uhr & 19.00 bis 21.00 Uhr*
Dienstag von 13.00 bis 15.00 Uhr* & 15.00 bis 21.00 Uhr

Mittwoch von 13.00 bis 21.00 Uhr 
Donnerstag von 9.00 bis 20.00 Uhr & 20.00 bis 22.00 Uhr*

Freitag von 9.00 bis 22.00 Uhr (9.30 bis 11.15 Uhr - 3 Bahnen Schulschwimmen)
Samstag von 10.00 bis 21.00 Uhr (17.00 bis 19.00 Uhr*)

Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten

Schwimmhalle am Rennsteig
in Neuhaus am Rennweg

Montag von 14.00 bis 21.00 Uhr  gemischte Sauna
Dienstag von 14.00 bis 17.00 Uhr  Frauensauna 

 & von 17.00 bis 21.00 Uhr gemischte Sauna
Mittwoch von 14.00 bis 17.00 Uhr  gemischte Sauna 

   & von 17.00 bis 21.00 Uhr Frauensauna
Donnerstag von 17.00 bis 22.00 Uhr  gemischte Sauna

Freitag von 14.00 bis 22.00 Uhr  gemischte Sauna
Samstag von 14.00 bis 21.00 Uhr  gemischte Sauna

Sonntag geschlossen

* *eingeschränkter ö�entlicher Badebestrieb - nur Bereitstellung von Schwimmbahnen möglich

jeden 1. Sonntag im Monat ist Kinderanimation von 15.00 bis 17.00 Uhr

Schwimmhalle

Sauna

Anschrift:
Schwimmhalle am Rennsteig
Marktstraße 4
98724 Neuhaus am Rennweg

Kontakt:
Telefon: 03679 790280
E-Mail: baederbetrieb@neuhaus-am-rennweg.de
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sich die vier unterschiedlichen Tiere zusammen, denn nur ge-
meinsam können sie diesen Fall lösen - als DIE TIERPOLIZEI!

Kathrin Lena Orso: Zahnalarm

An die Zähne, fertig, los - mit Zahnwichtelin Blitzi Blank!
Was macht Frieda Fuchs bei einem Wackel-
zahn? Was passiert eigentlich, wenn man 
zum Zahnarzt muss? Wie läuft ein Zahnputz-
tag im Waldkindergarten ab? Wichtelin Blitzi 
ist die Zahnärztin im Wichtelwald. Wenn ein 
Tierkind „Zahnalarm“ ruft, ist Blitzi sofort zur 
Stelle. Mit ihrem besten Freund, dem Robo-
ter Willi, hilft sie bei Zahnproblemen aller Art. 
12 lustige Geschichten erzählen die Aben-
teuer von Blitzi Blank und Willi und führen 
kindgerecht an das Thema Zähne heran. So 

muss niemand mehr Angst vor dem Zahnarztbesuch haben!
Zähneputzen kann ganz schön Spaß machen.

Miriam Bos: Huch! Eine Überraschung

Vertrau‘ deinen Freunden und lass dich überraschen!
Bist du auch wie der kleine Fuchs und magst 
es gerne sicher, ruhig und gemütlich? Dann 
hast du vielleicht manchmal Angst, wenn 
deine Freunde dich überraschen. So geht es 
auch August Fuchs mit seiner Freundin, dem 
Eichhörnchen Susi. Die mag es nämlich zu 
rennen und zu toben und zu springen und 
kommt immer auf ziemlich wilde Ideen. Was 
wohl bei ihrem gemeinsamen Treffen heute 
auf ihn wartet? August Fuchs macht sich 
schon Sorgen, dass sie etwas Lautes, Auf-

regendes machen könnten, bei dem man viele Entscheidungen 
treffen muss. Das kriegt er nämlich immer Angst.
Kennst du das? Dann macht euch die wunderschön künstlerisch 
illustrierte Geschichte vom introvertierten Fuchs bestimmt Mut. 
Denn wenn man einander vertraut und auf einander Rücksicht 
nimmt, wird alles gut.

Jetzt neu in der Bibliothek

Tonies zum Ausleihen
In der Stadtbibliothek Neuhaus am Renn-
weg können nun auch Tonies ausgeliehen 
werden.
Was sind Tonies?
Tonies sind kleine magnetische Figuren, die 
durch Aufstellen auf die Toniebox zur Hörfi-
gur werden.

Liebe Eltern,

gern informieren wir Sie, dass das neue frühkindliche Sprach- 
und Leseförderprogramm „Lesestart 1-2-3“ in der Stadtbiblio-
thek Neuhaus am Rennweg begonnen hat.
Erinnern Sie sich noch? Sie haben wahrscheinlich in Ihrer Kin-
derarztpraxis das erste Lesestart-Set erhalten. Damals hat Ihr 
Kind gerade angefangen zu sprechen. Bei der Set-Übergabe hat 
man Ihnen erklärt, wie Sie durch regelmäßiges Vorlesen und Er-
zählen die Entwicklung ihres Kindes fördern können. Wir hoffen, 
dass Sie seit dieser Zeit gemeinsam viele Bilderbücher entde-
cken und dass Sie erleben, wie das Vorlesen Ihrem Kind hilft, 
sich selbst und die Welt zu verstehen.
Die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg 
möchten Ihnen nun das zweite Lesestart-Set für Kinder ab drei 
Jahre überreichen.
Wir hoffen, dass Sie mit dem neuen Set wieder gerne auf Vor-
lese- Entdeckungsreise gehen und gemeinsam mit Ihrem Kind 
immer wieder die Stadtbibliothek Neuhaus besuchen. Dort kön-
nen Sie zusammen viele Bücher und weitere Medien entdecken 
sowie attraktive Angebote für Familien nutzen.
„Lesestart 1-2-3“ wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und von der Stiftung Lesen durchgeführt.
Die neuen Lesestart-Sets für Dreijährige gibt es ab sofort in der 
Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg. Die Lesestart-Sets sind 
kostenlos.

dem Glücklichen Land. Nun ist es an Jabu, ihn zurückzuholen. 
Die Aufgabe macht Jabu Angst und er ist froh, dass Alva, die 
Tochter der Leuchtturmwärterin, ihn begleitet. Mit einem alten 
Schiff, fahren die Kinder weit übers Meer, um den Hoffnungsvo-
gel zu suchen. Auf ihrer abenteuerlichen Mission sind es nicht 
etwa Schwerter und Waffen, die sie stark machen, sondern eine 
kleine, tröstliche Melodie, die ihnen Alvas Mutter mit auf die Rei-
se gegeben hat. Der Roman von Kirsten Boie ist ein vielschich-
tiges, zeitgemäßes und kluges Märchen. Es erzählt von der 
Hoffnung, dass eines Tages alle Menschen friedlich miteinander 
leben sowie von der Kraft des Verzeihens und der Güte, mit der 
wir einander retten könnten.

Nicolas Gorny: Die Erfinderbande - Auf die Schrauben,  
fertig, los!

Die Abenteuer der Kita-Bande: Modernes Vorlesebuch weckt 
den Erfindergeist der Kleinen.

Ola, Ebru und Benno gehen alle in die Kita 
„Wunderwinkel“ und sind die besten Freun-
de. Beim Spielen entdecken sie in einem 
ehemaligen Hühnerstall eine echte Erfin-
derwerkstatt. Mittendrin der kleine Roboter 
Smart. Es gibt nichts, was Smart nicht zu-
sammenbauen kann - schnell wird er zu ei-
nem echten Freund. Gemeinsam legen die 
drei Kinder und Smart los: Benno spinnt ver-
rückte Ideen, Ola skizziert die besten Bau-
pläne und Ebru und Smart bauen die Erfin-

dung zusammen. Gleich ihre erste Erfindung hat es in sich: ein 
Autokopter, der aussieht wie eine fliegende Badewanne mit Sei-
fenwasserantrieb und Propeller. Klar, dass der sofort ausprobiert 
werden muss. Die moderne Kita „Wunderwinkel“ ist ein fantasti-
scher Ort, an dem die kleine Erfinder-Bande rund um Roboter 
Smart jede Menge Abenteuer erlebt.

Florian Fickel: Rettungsaktion Kuscheltier

Alarm! Kuscheltier-Alarm!“ hallt es durch die 
Rettungszentrale. Sofort sind alle Retter-
mäuse hellwach. Durch den Joghurtbecher-
Funk ist ein Notfall gemeldet worden: Ein 
Plüschtier liegt mitten auf der Straße. Eilig 
machen sich die Mäuse auf und retten es. Im 
Heim für verloren gegangene Kuscheltiere 
darf sich das Stofftier erstmal ausruhen. Die 
Rettermäuse stehen schon vor der nächsten 
Herausforderung: Sie suchen das Besitzer-
kind und bringen ihm den Kuschelfreund zu-

rück …
Ob in der Straßenbahn oder auf dem Parkplatz vor dem Super-
markt - die wagemutigen Mäuse bringen in jedem Kapitel ein 
Kuscheltier zu seinem Kind zurück. Die spannenden und hu-
morvollen Mäuseabenteuer spenden Kindern Trost, wenn sie ihr 
Kuscheltier verloren haben. Liebevoll erzählt von Florian Fickel, 
dem Autor der Janosch-Geschichten.

Anna Böhm: Die Tierpolizei (Band 1 und 2)

Tierische Retter in der 
Not, mit Köpfchen, Witz 
und Freundschaft klä-
ren sie jeden Fall!
Eines Morgens wacht 
die Katzenbärin Flopson 
auf und stellt fest, dass 
ihr Freund Tjalle, ein klei-
ner Streifentenrek, ver-

schwunden ist. Flopson wittert einen Kriminalfall und verlässt 
ihren sicheren Käfig, um Tjalle zu retten. Dabei lernt sie das Fala-
bella Fridolin kennen, ein winziges Zwergpony. Er hilft ihr bei der 
Suche, aber statt Tjalle finden sie die verletzte Blaumeise Meili. 
Zu dritt suchen sie Schutz in einem ausgedienten Polizeiauto, 
allerdings hat sich dort bereits der mürrische Teddyhamster Jack 
ausgebreitet, der die ungebetenen Gäste schnell wieder loswer-
den will. Als sie aber eine wichtige Spur zu Tjalle finden, raufen 
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Kosten? 4,00 Euro Eintritt (+ Taschengeld für Getränke/
Snacks)

Ausflug zur Sommerrodelbahn Ernstthal

Wann? Wird zeitnah bekannt gegeben
Kosten? eine Fahrt 4,00 Euro - bring bitte so viel Geld mit, 

je nachdem wie viele Fahrten ihr machen möchtet 
(+ Taschengeld für Getränke, Snacks)

08.07. - 12.07.24
Projekt von JUGEND PRÄGT Erfurt - Beteiligung und de-
mokratische Prozesse in Einrichtungen der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit
An zwei Tagen möchten wir mit euch gemeinsam über Mitbestim-
mung, Demokratie, Veränderungen und die Zukunft der „Hood“ 
sprechen. Ihr habt hier die Möglichkeit Ideen anzubringen, wie 
sich der Jugendclub verändern soll und wie wir das gemeinsam 
schaffen.
Denn eure Ideen und Meinungen sind uns wichtig!

Wann? 11.07.24 im Bürgerhaus Neuhaus 12:00 - 14:00 Uhr
12.07.24 in der Herrnhäuser Jugend - Hood
12:00 - 16:00 Uhr

Kosten? Keine Kosten

15.07. - 19.07.24
Badespaß im Freibad - Ausflug ins Schwimmbad Lauscha

Wann? Wird zeitnah bekannt gegeben
Kosten? 4,00 Euro Eintritt (+ Taschengeld für Getränke/ 

Snacks)

22.07. - 26.07.24
Ferien-Abschlussparty mit Tischtennisturnier
Das Ende der Ferien ist leider schon in Sicht, aber wir wollen 
nochmal alles geben. Ihr seid herzlich zu unserem ersten Tisch-
tennisturnier eingeladen. Also putzt die Kellen und übt nochmal 
fleißig.

Wann? Mittwoch, 24.07.24 ab 16 - 22 Uhr
Kosten? Werden noch bekannt gegeben

29.07. - 31.07.24
Wir beräumen die Turnhalle!
Gemeinsam wollen wir die angrenzende Turnhalle für den Herbst 
und Winter wieder nutzbar machen.

Wann? Dienstag, 30.07.24 ab 14 Uhr
Mittwoch, 31.07.24 ab 14 Uhr, anschließend las-
sen wir den Tag ausklingen und braten für alle 
Helfer*innen

Kosten? ca. 5 Euro für Verpflegung

Bei allen Ausflügen außerhalb des Jugendclubs Herrnhäuser 
„Jugend - Hood“ begrenzte Teilnehmer*innenanzahl - wir bitten 
daher um rechtzeitige und verbindliche Anmeldung!

Das reicht euch noch nicht? Wir haben da noch etwas vor-
bereitet!
Schnupperkurs - Einführung in das Bogenschießen - am Bo-
genpfad am Rennsteig
Wann? / Kosten? - Wird zeitnah bekannt gegeben

Lasertag - in der Funtasy World Rödental
Wann? / Kosten? - Wird zeitnah bekannt gegeben

Da es zu kurzfristigen Änderungen des Programmes und der 
Öffnungszeiten kommen kann, bitten wir euch die Aushänge 
und den News - Ticker der Stadt Neuhaus am Rwg. unter www.
neuhaus-am-rennweg.de zu beachten.

Ansprechpartner offene Kinder- und Jugendarbeit
Daniel Ebert
telefonische Erreichbarkeit

Mo bis Fr: 10.00 bis 20.00 Uhr
Tel: 03679/7902-360
Fax: 03679/7902-361
Tel. Mobil: 0151 291 694 38
E-Mail: daniel.ebert@neuhaus-am-rennweg.de

Die Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg bietet einen 
Medienkurier-Service für ältere und mobil eingeschränkte 
Bürgerinnen und Bürger an. Wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben, nehmen Sie bitte mit der Stadtbibliothek Neuhaus am 
Rennweg Kontakt auf.

Telefonische Auskünfte zu den Öffnungszeiten unter der Te-
lefonnummer: 03679/722238

Besuchen Sie uns auch im online Portal „thuebibnet“, die 
virtuelle Ausleihstelle der Stadtbibliothek Neuhaus am 
Rennweg.

Wie funktioniert die Onleihe?
Die Nutzer der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg gelan-
gen über die Internetseite der Stadtbibliothek zum digitalen 
Medienangebot. Für die Anmeldung bei der Onleihe-Biblio-
thek /Thuebibnet benötigen Sie die Ausweisnummer (z.B. 
00024638) auf der Rückseite Ihres Bibliotheksausweises. 
Nach dem Einloggen mit den persönlichen Daten kann nun 
einfach und unkompliziert ein Medium heruntergeladen wer-
den. Das Medium kann nicht nur auf dem Computer genutzt 
werden, sondern auch auf dem Tablet, eBook-Reader und 
Co… Jedes ausgeliehene Medium kann man für 21 Tage nut-
zen. Wenn die Ausleihzeit abgelaufen ist, ist das Medium au-
tomatisch „zurückgegeben“ und nicht weiter nutzbar. Da die 
Rückgabe automatisch erfolgt, gibt es keine Mahngebühren. 
Natürlich können Sie das Medium erneut ausleihen.

Unsere Öffnungszeiten

Montag geschlossen
Dienstag bis Freitag
10:00 Uhr - 17:00 Uhr

Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg
Marktstraße 3

98724 Neuhaus am Rennweg
Telefon: 03679/722238

E-Mail: info@stadtbibliothek-neuhaus.de
http://www.stadtbibliothek-neuhaus.de

Öffnungszeiten Ortsteilbibliotheken
Ortsteilbibliothek Piesau
1. und 3. Dienstag im Monat von 17:30 Uhr - 18:30 Uhr
Neue Öffnungszeiten der Ortsteilbibliotheken
Ortsteilbibliothek Scheibe-Alsbach
2. und 4. Mittwoch im Monat von 15:30 Uhr - 16:30 Uhr
Ortsteilbibliothek Steinheid
1. und 3. Mittwoch im Monat von 15:30 Uhr - 16:30 Uhr

Sommerferien in der Herrnhäuser  
„Jugend - Hood“

Offene  
Jugendfreizeiteinrichtung

der Stadt Neuhaus am Rennweg
Sebastian-Kneipp-Straße 4

98724 Neuhaus am Rennweg

Dienstag bis Freitag:
14 Uhr bis 20 Uhr

20.06. - 21.06.24
Start in die Ferienzeit - Grill- und Spielenachmittag/-abend
an der Herrnhäuser „Jugend -Hood“
Wir möchten mit Euch gemeinsam in die Sommerferien mit Fuß-
ball, Tischtennis, Billard, oder worauf ihr Lust habt, starten.

Wann? Donnerstag, 20.06.24 ab 15 bis 21 Uhr
Kosten? ca. 5 Euro für Verpflegung
Bring gerne deine Lieblingsspiele von zuhause mit.

24.06. - 28.06.24
Die „Jugend - Hood“ hat für euch ganz normal geöffnet

01.07. - 05.07.24
Badespaß im Freibad - Ausflug ins Schwimmbad Lauscha

Wann? Wird zeitnah bekannt gegeben



Stadtkurier Neuhaus - 12 - Nr. 7/2024

Bei allen Ausflügen außerhalb des Jugendclubs Piesau begrenz-
te Teilnehmer*innenanzahl - wir bitten daher um rechtzeitige An-
meldung

Ansprechpartner offene Kinder- und Jugendarbeit
Daniel Ebert

telefonische Erreichbarkeit

Mo bis Fr: 10.00 bis 20.00 Uhr
Tel: 03679/7902-360
Fax: 03679/7902-361
Tel. Mobil: 0151 291 694 38
E-Mail: daniel.ebert@neuhaus-am-rennwed.de

Öffnungszeiten Stadtverwaltung

Die Anschrift der Neuhäuser Stadtverwaltung lautet:

Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg
Marktstraße 2
98724 Neuhaus am Rennweg
Telefon: 03679 / 7902-0
Fax: 03679 / 7902-65
E-Mail: poststelle@neuhaus-am-rennweg.de

Schaut einfach mal vorbei - auch ohne speziellen Grund.

Unser Team vom Bürgerservice ist im Foyer des Bürger-
hauses in der Marktstraße 2 wie folgt für Euch da:

• persönlich zu den bisherigen und vorerst weiter geltenden 
allgemeinen Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch  von 7.00 Uhr- 15.30 Uhr
Donnerstag  von 7.00 Uhr- 18.00 Uhr
Freitag  von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr

• telefonisch unter der zentralen Einwahl 03679/7902-0, eben-
falls zu den genannten Zeiten, außerhalb der Öffnungszeiten 
sprechen Sie uns bitte eine Voicemail auf den Anrufbeant-
worter

• per Mail an buergerservice@neuhaus-am-rennweg.de
Für die einzelnen Ämter nutzt bitte gerne wie bisher die Möglich-
keit einer vorherigen persönlichen Terminvereinbarung über den 
Bürgerservice.

Euer Bürgermeister
Uwe Scheler

Sprechzeiten der Ortsteilbürgermeister
Steinheid, Limbach, Neumannsgrund
im Vereinsgebäude Steinheid, Markt 7:
jeweils 1. und 3. Dienstag im Monat
von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Scheibe-Alsbach
im Gemeinde- und Vereinshaus Scheibe-Alsbach, Am Rußtiegel 
1:
jeweils 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 19.00 bis 20.00 Uhr

Siegmundsburg
im Gemeinde- und Vereinshaus Siegmundsburg, Hiftenberg 23,
jeweils 1. und 3. Donnerstag im Monat
von 16.00 bis 17.00 Uhr

Lichte
im Verwaltungsgebäude Lichte, Saalfelder Straße 4,
jeweils 2. und 4. Donnerstag im Monat
jeweils von 16.00 bis 17.30 Uhr

Piesau
im Gemeindeamt Piesau, Straße des Friedens 17,
jeweils 1. und 3. Dienstag im Monat
von 17.00 bis 18.30 Uhr

Jugendclub Piesau
Offene Jugendfreizeiteinrichtung
der Stadt Neuhaus am Rennweg

Im Grund 29
98724 Neuhaus am Rennweg, OT Piesau

Montag: 14 Uhr bis 20 Uhr
Donnerstag: 15 Uhr bis 19 Uhr

Freitag: 14 Uhr bis 18 Uhr

Start in die Ferienzeit - Grill- und Spielenachmittag/-abend 
am Jugendclub Piesau

Wann? Donnerstag, 20.06.24 ab 15 Uhr
Kosten? ca. 5 Euro für Verpflegung
Bring gerne deine Lieblingsspiele von zuhause mit.

Badespaß im Freibad - Ausflug ins Schwimmbad Lauscha

Wann? Mittwoch, 26.06.24 ab 15 Uhr
Kosten? 4,00 Euro Eintritt (+ Taschengeld für Getränke/ 

Snacks)

Open-Kir Kino Abend am Jugendclub Piesau

Wann? Mittwoch, 03.07.24 ab 17 Uhr
Kosten? ca. 5 Euro für Verpflegung
Bring dir bitte eine Decke oder eine andere Sitzmöglichkeit 
(Campingstuhl,...) für draußen mit.

Wanderung zum Wächtersteich mit Picknick
Wir laufen gemeinsam von Neuhaus aus zum Wächtersteich und 
machen dort ein Picknick.

Wann? Donnerstag, 04.07.24 ab 15 Uhr
Kosten? ca. 5,00 Euro für Verpflegung

Lagerfeuerabend mit Stockbrot und Musik am Jugendclub 
Piesau

Wann? Mittwoch, 10.07.24 ab 16 Uhr
Kosten? ca. 5 Euro für Verpflegung

Action auf vier Rädern - Ausflug in den Skatepark Eisfeld

Wann? Donnerstag, 11.07.24 ab 14 Uhr
Kosten? keine
Getränke/ Verpflegung sind selbst mitzubringen.

Ausflug zur Sommerrodelbahn Ernstthal

Wann? Donnerstag, 18.07.24 ab 15 Uhr
Kosten? eine Fahrt 4,00 Euro - bring bitte so viel Geld mit, 

je nachdem wie viele Fahrten du machen möch-
test (+ Taschengeld für Getränke, Snacks)

Ein Tag voller Action und Bewegung - Ausflug ins Jum-
phouse Erfurt

Wann? Freitag, 19.07.24 - Zeit wird noch bekannt gege-
ben

Kosten? 24,50 Euro Eintritt (+ Taschengeld für Getränke/ 
Snacks)

Badespaß im Waldbad - Ausflug ins Bernhardsthal nach 
Neuhaus

Wann? Montag, 22.07.24 ab 14 Uhr
Kosten? Eintritt 2,00 Euro (+Taschengeld für Getränke, 

Snacks)
Wir gehen baden uns spielen Volleyball.

Ferien - Abschlussparty mit Tischtennisturnier am Jugend-
club Piesau

Wann? Dienstag, 23.07.24 ab 15 Uhr
Kosten? ca. 5,00 Euro für Verpflegung

Schnupperkurs - Einführung in das Bogenschießen - am Bo-
genpfad am Rennsteig
Wann? / Kosten? - Wird zeitnah bekannt gegeben
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Schiedsstelle der Stadt Neuhaus am 
Rennweg
Die Anschrift und der Sitz der Schiedsstelle lauten:
Schiedsstelle der Stadt Neuhaus am Rennweg
Marktstraße 2
98724 Neuhaus am Rennweg

Der Schriftverkehr mit den Schiedspersonen ist nur unter dieser 
Anschrift zu führen.

Die Sprechzeiten der Schiedsstelle finden

jeden ersten Montag im Monat von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

im Bürgerhaus der Stadt Neuhaus am Rennweg,
Marktstraße 2, Zimmer 1.21,
in 98724 Neuhaus am Rennweg

statt.

Die nächsten Termine sind:

Montag, 03.06.2024
Montag, 01.07.2024

Die Schiedsstelle ist telefonisch erreichbar über die Zentrale der 
Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg unter 03679/7902-0. Sie 
werden von dort weitervermittelt.

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes
Der Wertstoffhof mit Grünschnittannahmestelle im Bau-
hof, Kirchweg 2, 98724 Neuhaus am Rennweg ist ab Don-
nerstag, 04. April 2024, wie folgt geöffnet:

donnerstags 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr
samstags 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Die Grünschnittannahmestelle im Ortsteil Siegmundsburg 
öffnet am Samstag, 04. Mai 2024, immer samstags von 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Möglich ist die Abgabe von Altglas, Altpapier, Leichtver-
packungen (gelber Sack), Elektroschrott, Batterien und 
Haushaltsschrott ausschließlich für private Haushalte. Ge-
werbetreibende haben die Entsorgung eigenständig zu or-
ganisieren.

Die für den Elektroschrott vorgesehenen Behältnisse werden 
von der VISTA electronic GmbH Sonneberg bereitgestellt 
und abgeholt.

Zum Verständnis - hier die Definition zu den einzelnen 
Schrottarten.

Zum Haushaltsschrott gehören:
Aluminiumgeschirr, Backbleche, Bratpfannen, Bratwurstros-
te, Bügelbretter, Eimer, Fahrräder, Gartenmöbel aus Metall, 
Gussöfen, Metallregale, Kochtöpfe, Wäscheständer, Sport- 
und Spielgeräte aus Metall, Schubkarren und weitere Haus-
haltsgegenstände aus Metall

Zum Elektroschrott bzw. Elektronikschrott gehören:
Elektro- und Elektronikaltgeräte, wie Kühlschrank, Gefrier-
schrank, Waschmaschine, Trockner, Elektroherd, Geschirr-
spüler, Mikrowellengerät, Staubsauger, Nähmaschine, Ra-
senmäher, Notebook, Computer, Monitor, Lampen, Drucker, 
Kopierer, Telefon, Faxgerät, Modem, Fernseher, Radio, DVD-
Player, Videorekorder und elektrische Musikinstrumente

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein sons-
tiger Sperrmüll oder Schrott im Wertstoffhof entsorgt wer-
den darf. Eine solche unrechtmäßige Ablagerung wird beim 
Landratsamt Sonneberg zur Anzeige gebracht und mit emp-
findlichen Geldbußen geahndet.

Stellenausschreibung - gesucht wird ein 
engagierter Mitarbeiter (m/w/d) für die 

offene Kinder- und Jugendarbeit

Gestalte die ZUKUNFT unserer Kinder und 
Jugendlichen aktiv mit!

Die Stadt Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) 
mit ca. 9.000 Einwohnern und 8 Ortsteilen sucht zum nächst-
möglichen Termin

einen Mitarbeiter (m/w/d)
für die offene Kinder- und Jugendarbeit

in der Stadt Neuhaus am Rennweg und den Ortsteilen

in Teilzeit mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeits-
zeit von 30 Stunden.

Die Stelle ist unbefristet und mit EG S 11 nach TVöD bewertet.
Die Probezeit beträgt 6 Monate.

Von dem Bewerber (m/w/d) werden erwartet:

• Abgeschlossenes, sozialpädagogisches Studium mit 
staatlicher Anerkennung oder einen vergleichbaren Stu-
dienabschluss

• Berufserfahrung in der Jugendarbeit und/oder Jugendso-
zialarbeit wäre wünschenswert

• Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• Sprachliche und interkulturelle Kompetenz
• Einen eigenverantwortlichen und selbstorganisierten 

Arbeitsstil
• Flexibilität, Offenheit und Spaß am „Netzwerken“
• Frische Ideen und Leidenschaft, um unsere Jugendli-

chen zu unterstützen

Die Tätigkeit umfasst u. a.:

• Wertschätzende und ressourcenorientierte Begleitung 
und Unterstützung junger Menschen aus unterschiedli-
chen Milieus

• Ein hohes Maß an Beziehungs- und Vertrauensarbeit
• An der Lebenswelt der Jugendlichen orientierte Planung 

und Durchführung von Projekten sowie Angeboten in der 
offenen und aufsuchenden Jugendarbeit

• Planung und Durchführung von Veranstaltungen
• Zusammenarbeit mit den Schulen, anderen Trägern der Jugend-

arbeit, Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit in der Region
• Zusammenarbeit mit aktiven Jugendverbänden der 

Region
• Kooperation mit dem Jugendamt des Landkreises Son-

neberg
• Flexible Einsatzzeiten auch in den Abendstunden

Wir unterstützen bei Bedarf auch gerne bei der Wohnungssu-
che in Neuhaus am Rennweg und sind beim Umzug behilflich.

Wenn Ihr Interesse an dieser verantwortungsvollen und ab-
wechslungsreichen Tätigkeit habt, dann richtet bitte Eure 
aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, sämtliche Ausbildungs-, Prüfungs- und Be-
schäftigungsnachweise) bis spätestens 30.06.2024 auf dem 
Postweg oder per E-Mail an:

Stadt Neuhaus am Rennweg
z. Hd. des Bürgermeisters
Herr Uwe Scheler
Marktstraße 2
98724 Neuhaus am Rennweg
E-Mail: uwe.scheler@neuhaus-am-rennweg.de

Bitte seht unbedingt von der Einsendung von Originalunter-
lagen ab, da Ihre Bewerbung nur zurückgesandt wird, wenn 
Sie einen adressierten und frankierten Rückumschlag bei-
legen. Ansonsten werden die Bewerbungsunterlagen nach 
zwei Monaten datenschutzgerecht vernichtet. Kosten für Be-
werbungsverfahren werden nicht erstattet.

Informationen über die Stadt Neuhaus am Rennweg erhal-
ten Sie im Internet unter www.neuhaus-am-rennweg.de
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Polizeiinspektion Sonneberg 
Kontaktbereichsdienst  
Neuhaus am Rennweg 
 
Ansprechpartner:   Polizeihauptmeisterin Jeuth 
        Polizeihauptmeisterin Schönheit     
        Polizeihauptmeister Knoblauch 
        Polizeihauptmeister Weber 
 
Erreichbarkeiten:   03679-7902260 
        03675-875-0 (PI Sonneberg) 
        110 (in Notfällen)  
 
Sprechzeiten:    Dienstag  08:00 Uhr – 10:00 Uhr  
        Donnerstag 08:00 Uhr – 10:00 Uhr 
        Donnerstag 15:00 Uhr – 18:00 Uhr  
 
Sollten Sie den Kontaktbereichsbeamten nicht erreichen können, melden 
Sie sich bitte bei der PI Sonneberg.  
 

Revierleitersprechstunde im Revier Piesau, 
Thüringer Forstamt Neuhaus
Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 01.09.2023 habe ich, Frau Ivonne Schwarz, die Leitung 
vom Revier Piesau übernommen.

Sie erreichen mich über die Telefonnummer 0172/3480281.

Aktuell findet, bis auf Weiteres, keine Revierleitersprechstunde 
statt.
Bei Fragen rund um Ihren Waldbesitz und zur Vergabe von 
Brennholzscheinen bitte ich um eine vorherige telefonische Ter-
minvereinbarung.

Mit freundlichen Grüßen
Ivonne Schwarz
Revierleiterin

2.2. Nichtamtlicher Teil anderer Behörden/Körperschaften

Stellenausschreibung

GUV Schwarza/Königseer Rinne

Im Thüringer Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhal-
tungsverbänden wurde festgelegt, dass die Unterhaltung und 
Pflege der Gewässer zweiter Ordnung im Freistaat Thüringen 
durch die neu gegründeten Gewässerunterhaltungsverbände 
(GUV) erfolgt.

In unserer Region Schwarzatal und angrenzenden Seitentä-
lern sowie im Rinnetal nimmt der GUV Schwarza/Königseer 
Rinne diese hoheitliche Aufgabe wahr. Das Verbandsgebiet 
umfasst dabei eine Fläche von ca. 50.000 ha mit über 400 
Flusskilometern, dem 27 Mitgliedsgemeinden mit 48 Gemein-
degebieten zugeordnet sind.

Der GUV Schwarza/Königseer Rinne mit Sitz in Cursdorf sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Mitarbeiter 
(m/w/d) für die Stelle:

Büro- und Verwaltungssachbearbeiter (m/w/d)
in Teilzeit (20 h / Woche)

Zu den Tätigkeitsschwerpunkten der Stelle gehören:
Wahrnehmung der Aufgaben der effektiven Arbeit des Ver-
bandes sowie der Datenbankverwaltung und Unterstützung 
bei der technischen Verwaltung, u. a. bei der Erstellung des 
Gewässerunterhaltungsplanes und des daraus abzuleitenden 
jährlichen Wirtschaftsplanes.

• Telefonbetreuung, Terminkoordination, Beschaffungen
• Verwaltung, Korrespondenz E-Mail und Post
• Schreibtätigkeiten und Assistenz für die Geschäftsfüh-

rung
• Aktenverwaltung, Datenbankpflege und Büroorganisa-

tion
• Vorbereitung und Zusammenstellung von Unterlagen 

und Förderanträgen
• Bestandsdatenpflege, Arbeit in Datenbanksystemen, 

insbesondere mit der Gewässerunterhaltungssoftware 
„Progemis“

• Mitwirkung und Unterstützung bei der Vorbereitung und 
Koordinierung der Unterhaltungsarbeiten

Kenntnisse und Anforderungen:

• Bevorzugt wird eine erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung zum Verwaltungsfachangestellten bzw. eine Aus-
bildung im technischen / kaufmännischen Bereich oder 
eine vergleichbare Qualifikation, wünschenswert wäre 
mehrjährige Berufserfahrung, aber auch Quereinsteiger 
sind willkommen

• soziale Kompetenz

• ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Flexibilität, Teamfä-
higkeit, Loyalität, Organisationstalent

• gute bis sehr gute PC-Kenntnisse, sicherer Umgang mit 
MS Office, Excel etc.

• PKW-Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen:

• attraktive Vergütung nach TVöD
• angenehme und attraktive Arbeitsatmosphäre in einem 

kleinen Team
• abwechslungsreiche Tätigkeiten
• eigenständiges Arbeiten in zukunftsorientierter Branche

Sind Sie interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter-
lagen bis zum 21.06.2024 an:

Gewässerunterhaltungsverband Schwarza/Königseer Rinne
Geschäftsführer Herrn Frank Eilhauer
Ortsstraße 23
98744 Cursdorf

oder per E-Mail an:
guv-skr-geschaeftsfuehrer@online.de.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dem obigen Text auf eine 
geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entspre-
chende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für 
alle Geschlechter. Schwerbehinderte Bewerber m/w/d werden 
bei gleicher Eignung entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen besonders berücksichtigt. Postalisch übermittelte Un-
terlagen nicht berücksichtigter Bewerber m/w/d können nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens nur zurückgesandt werden, 
wenn Sie einen ausreichend frankierten und an Sie adressier-
ten Rückumschlag beifügen. Andernfalls werden Ihre Unterla-
gen ordnungsgemäß vernichtet.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Eilhauer unter 0170 824 32 
52 zur Verfügung.

Bernd Lange
Verbandsvorsteher
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Sprechzeiten und Erreichbarkeit der Pfarrer

Pfr. Jörg Zech dienstags 9 - 12 Uhr Pfarramt Lauscha
Handy: 01520 / 975 10 96 (auch Whatsapp)

Pfr. Henry Jahn donnerstags 16 - 18 Uhr Pfarramt Neuhaus
Handy: 0160 / 185 41 13 (auch Whatsapp)

Bankverbindung für die Überweisung des Kirchgeldes
DE89 8405 4722 0304 1447 03
Bitte vermerken Sie bei „Verwendungszweck“ Ihren Namen und 
den Ort:
NH Neuhaus
STH Steinheid
SCH Scheibe-Alsbach
GT Goldisthal
LAU Lauscha
ET Ernstthal

Telefonandachten sind ständig zu hören unter:
03679 / 708 - 9860

3. Öffentlicher Teil

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de

Einsatzstellen für Schülerfreiwilligentag 
gesucht

Vereine, Verbände und Einrichtungen können sich 
beim Kreis melden

Sonneberg, 16. Mai 2024 - Am 13. Juni 2024 wird im Landkreis 
Sonneberg wieder der Schülerfreiwilligentag durchgeführt. Schü-
ler engagieren sich an diesem Tag ehrenamtlich für die Umwelt, 
in Seniorenheimen, Kindergärten, Sport-, Tierschutz- und Hei-
matvereinen sowie in vielen anderen Einrichtungen im Landkreis 
Sonneberg.
Im Rahmen dieses Projektes lernen Kinder und Jugendliche die 
Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements kennen, stellen ihre 
sozialen Fähigkeiten unter Beweis, erkunden neue Betätigungs-
felder und lernen Verantwortung zu übernehmen. Gleichfalls kön-
nen sich Vereine vorstellen und ihren Bedarf an ehrenamtlichen 
Helfern bekunden.
Für den Schülerfreiwilligentag ist das Jugendamt des Landkrei-
ses Sonneberg als Koordinierungsstelle auf der Suche nach Ein-
satzstellen, insbesondere in Sonneberg und Neuhaus am Renn-
weg. Mögliche Betätigungsfelder wären zum Beispiel Vorlesen 
für ältere Mitmenschen, Einkaufen für Senioren oder Behinderte, 
Verschönerungs- und Renovierungsarbeiten im Innen- oder Au-
ßenbereich von genutzten Objekten, Unterstützung bei der Vor-
bereitung bzw. Organisation von Veranstaltungen oder sonstige 
ehrenamtliche Tätigkeiten.

Interessierte Vereine, Verbände, Dienste oder Einrichtungen aus 
dem Landkreis Sonneberg, bei denen Schülerinnen und Schüler 
am 13. Juni 2024, in der Zeit von 08.30 Uhr bis cirka 12.30 
Uhr ehrenamtlich eingesetzt werden können, melden sich bitte 
schnellstmöglich bei Ellen Baumann-Straub im Jugendamt der 
Kreisverwaltung unter der Telefonnummer 03675/871-346 oder 
via Mail an ehrenamt@lkson.de.

Der Landkreis Sonneberg dankt vorab allen Mitwirkenden für 
ihre Unterstützung!

Gottesdienste u. Veranstaltungen

des Ev.-Luth. KG-Verbandes „Am Rennsteig, 
Neuhaus/Rwg. und Umgebung“

Monatsspruch Juni 2024
Mose sagte: Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen
und schaut zu, wie der HERR euch heute rettet!
(Ex. 14,13)

Sonntag, 02.06.2024 - 1. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Gottesdienst in der Holzkirche Neuhaus
17.00 Uhr Gottesdienst in der Jugendstilkirche Lauscha
Sonntag, 09.06.2024 - 2. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Gottesdienst in der Liebfrauenkirche Steinheid
14.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Goldisthal - auch für 

Scheibe-Alsbach
Samstag, 15.06.2024
15:00 Uhr Konzert „Männerstimmen“ in der Holzkirche Neu-

haus
Sonntag, 16.06.2024 - 3. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Gottesdienst in der Holzkirche Neuhaus
17.00 Uhr Gottesdienst in der Jugendstilkirche Lauscha
Sonntag, 23.06.2024 - 4. So. nach Trinitatis
14.00 Uhr Kirchspiel-Gottesdienst in der Kirche Scheibe-

Alsbach
Samstag, 29.06.2024
17.00 Uhr Festgottesdienst „90 Jahre Posaunenchor“ in der 

Holzkirche Neuhaus
Sonntag, 30.06.2024 - 5. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Kirchweihgottesdienst in der Liebfrauenkirche 

Steinheid
17.00 Uhr Gottesdienst in der Jugendstilkirche Lauscha
- Alles unter Vorbehalt! -
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Die Tuningfreunde Piesau laden am 
29.06.2024 ein
Die Tuningfreunde Piesau laden am 29.06.2024 ab 10 Uhr zum 
14. Markenoffenen Tuningtreffen ein. Das Treffen findet auf den 
Dorfplatz in Piesau statt. Neben zahlreichen Pokalen unter ande-
ren das älteste Fahrzeug und die weiteste Anreise wird es noch 
Auspuff-DB Messungen geben und vieles mehr. Auch verschie-
dene Aussteller konnten wir an Bord holen. Für die kleinen Auto 
begeisterten haben wir eine Hüpfburg organisiert.

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.

Tuningfreunde Piesau

Kindergarten „Tausenfüssler“
Wir laden herzlich ein zum

Eltern-Kind-Nachmittag im
„Krabbelkäfer-Cafe“

Auf gemeinsames Spiel und Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen 
freuen sich die Erzieher*innen des

Rennsteigstraße 12
in Neuhaus

Telefon: 03679 / 722352
Immer am letzten Dienstag im Monat

von 15:30 Uhr - 17:00 Uhr

25.06.2024 Wir spielen mit Farbbeuteln
30.07.2024 Wir erfahren Buch- und Spielideen
27.08.2024 Wir gehen auf den Fühlpfad
24.09.2024 Aus unserem Handabdruck gestalten wir einen 

Drachen
29.10.2024 Massage mit den Kleinsten
26.11.2024 Wir musizieren mit Dingen aus dem Haushalt
17.12.2024 Der Weihnachtsmann kommt uns besuchen

Wir freuen uns auf euch

AWO Kindergarten „Gänseblümchen“ Lichte
Und wieder gibt es einige spannende Neuigkeiten und Erlebnisse aus 
unserem Kindergartenleben zu berichten. Unsere künftigen Schulkin-
der hatten die Gelegenheit, einen Schnuppertag an der Grundschule 
Schmiedefeld zu erleben. Dabei lernten sie die zukünftige Lehrerin, 
die Hortnerin und viele neue Schulfreunde kennen. Die Kinder hat-
ten viel Spaß beim Erkunden des Schulhauses durch Grundschüler, 
einer ersten Schnupperstunde, sowie beim Spielen in der Pause auf 
dem Schulhof. Der Tag wurde durch ein gemeinsames Mittagessen 
abgerundet, das allen sehr gut gefallen hat.
Ein weiterer Höhepunkt war unser vorletzter Bibliotheksbesuch 
in Neuhaus, bei dem die Kinder ein letztes Mal ein Buch auslei-
hen konnten. Besonders spannend war die Geschichte von der 
schusseligen Hexe, die uns Frau Oeler vorlas und an der unsere 
4 Großen viel Freude hatten- ein herzliches Dankeschön an die-
ser Stelle!
Ein besonderes Ereignis war auch der Besuch der Zahnärztin 
im Kindergarten. Die Kinder erhielten für ihre Tapferkeit kleine 
Geschenke. Durch die vorherige Lektüre der Geschichte „Vom 
Schleckerjörg“ wissen sie nun, wie wichtig Zahnpflege ist.
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sche stecken zu haben - aber ehrlich gesagt, ich mag es nicht. 
Also habe ich einen ehemaligen Leckerlibeutel zur Aufbewah-
rung der Hundekotbeutel umfunktioniert - und dennoch, der Ge-
ruch kann den schönsten Hundespaziergang verderben.
Deshalb habe ich vor vier Jahren die Idee unterstützt, die An-
schaffung von Kotbeutelbehältern bei der Stadt Neuhaus für un-
seren schönen Heimatort zu beantragen. Nach der wohl üblichen 
Warte(Bearbeitungs)zeit wurden dann tatsächlich die Spender 
an verschiedenen Punkten in Scheibe-Alsbach aufgestellt. Die 
anfängliche Befürchtung, dass die Beutel wohl zu anderen Zwe-
cken entnommen werden würden, erwies sich als nicht zutref-
fend. Gute Geschichte.
Dachten wir - aber wie immer gibt es Menschen, die nicht verste-
hen, wie man eine solche „moderne Errungenschaft“ anwendet. 
Kaum zu glauben, aber im Laufe der Zeit sah man immer mehr 
von den mit dem ursprünglichen Zielinhalt gefüllten roten Beuteln 
an Stellen, wo sie nicht hingehören. Am Weges- und Waldrand, 
in den Bächen und auf unseren wunderschönen Bergwiesen. 
Damit haben diese Hundebesitzer der Hinterlassenschaft eine 
weitaus längere Haltbarkeit verschafft - der Beutel
verrottet nicht! Dann doch lieber das Häufchen liegen lassen - dann 
regelt die Natur in kurzer Zeit die Verrottung von alleine. Und manch-
mal wäre es auch von Vorteil, wenn man sein Gehirn benutzt.
Dann würde man sicherlich von selbst darauf kommen, dass 
auch der Grünabfallbehälter am Friedhof NICHT für Hundekot-
beutel gedacht ist, denn im Beutel verknotet wird der Kot auch 
auf dem Kompost nicht verrotten!
Wir, der nun scheidende Ortsteilrat von Scheibe-Alsbach, woll-
ten zur Verschönerung des Ortes beitragen - es war uns einfach 
nicht in den Sinn gekommen, dass man die Beutel nach Verwen-
dung einfach in die Natur oder auf Kompostflächen wirft.
Liebe Hundebesitzer (da ich nicht gendere sei an dieser Stelle 
darauf hingewiesen, dass natürlich auch Frauchen gemeint sind) 
wir bitten euch, benutzt die Beutel nur dann, wenn ihr gewillt 
seid, diese in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen oder 
mit nach Hause in den eigenen Restmüll zu nehmen! Dort gehö-
ren die Beutel hin!

Antje Pommer
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Mit großem Eifer bereiten sich alle Kinder und Erzieher auf unser 
Kinderfest zum Projektabschluss „Zauberhafte Welt der Märchen“ 
sowie auf das Zuckertütenfest vor. Wir freuen uns schon sehr auf 
diese Festlichkeiten und die strahlenden Gesichter der Kinder. 
Aber davon werden wir dann das nächste Mal mehr erzählen.

Bis dahin wünschen wir einen guten 
Start in den Sommer - es grüßen die 
„Gänseblümchenkinder“ und das ge-
samte Team des AWO Kindergarten 
„Gänseblümchen“ Lichte

AWO AJS gGmbH

Im AWO AJS Kindergarten „Haus der klei-
nen Strolche“ in Steinheid findet jeden ers-
ten Mittwoch im Monat ab 15:30 Uhr ein 
Eltern-Kind-Nachmittag statt.

Die nächsten Termine sind:
05.06.2024

Alle interessierten Eltern, die unsere Einrichtung gerne kennen-
lernen möchten, sind mit ihren Kleinkindern recht herzlich ein-
geladen.
Ein gemeinsamer Austausch in entspannter Atmosphäre soll 
erste Fragen klären und anfängliche Ängste nehmen.

Eine telefonische Voranmeldung 
(036704/80207) zur besseren Planung ist 
wünschenswert.

Das Strolchenteam

Herzlich Willkommen im Zwergentreff!

Wir Kleinen und Großen warten schon auf eu-
ren Besuch bei uns im Zwergentreff.
Wir möchten euch gerne beim Spielen ken-
nenlernen und euch gleichzeitig unseren 
schönen hellen Gruppenraum zeigen.
Wir treffen uns immer am 2. Mittwoch im  
Monat von 15:15 Uhr bis 17:00 Uhr.

Termine 2024:
12.06.
11.09.
09.10.
13.11.
11.12.

AWO Kindergarten
„Kinderland am Apelsberg
Otto-Engert-Straße 2
98724 Neuhaus am Rwg
E-Mail:
kita-neuhaus@awo-thueringen.de
Ansprechpartnerinnen:
Christine Schneider und Lina Angres
Leiterin: Patricia Naviliat

Ihr seid herzlichst eingeladen

Wie aus einer guten Idee ein 
Ärgernis werden kann - oder wie 
entsorgt man Hundkotbeutel
Wer hat sich nicht schon darüber geärgert - Reste eines über-
sehenen Hundehaufens klebt am eigenen Schuh. Ärgerlich und 
übelriechend! Können diese Hundebesitzer nicht dafür sorgen, 
die Hinterlassenschaft des geliebten Haustieres ordnungsge-
mäß zu entfernen? Natürlich geht das. Ich bin selbst Besitzerin 
zweier Hunde und glauben Sie mir, im Winter mag es angenehm 
erscheinen, etwas WARMES in einem Tütchen in der Jackenta-


